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Dr. med. P. Collet Dr. med. M.Z. Erkal 

Facharzt für Chirurgie Facharzt für Innere Medizin, 

Coloproktologie, Endoskopie Kardiologie, Diabetologie 

Viszeralmedizin  (Privat und Selbstzahler) 
 

PD Dr. med. Dr. rer. nat. T. Gessler Prof. Dr. med. P. Hardt 

Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Innere Medizin, 

Pneumologie  Gastroenterologie 

 

Dr. med. M. Piegsa G. Yildiz 

Facharzt für Innere Medizin, Fachärztin für Innere Medizin 

Rheumatologie, Physikalische  - Hausärztliche Versorgung - 

Therapie, Notfallmedizin (in Anstellung) 
 

Dr. med. S. Kuhnert Prof. Dr. med. H. Tillmanns 

Facharzt für Innere Medizin, Facharzt für Innere Medizin, 

Pneumologie  Kardiologie 

(in Anstellung)  (Privat und Selbstzahler) 

Coloproktologie, Endoskopie, Gastroenterologie, 

Kardiologie, Pneumologie, Rheumatologie 
 

 

 

Privatbehandlungsvertrag 

 

Hiermit schließe ich 

 

__________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum 

 
einen Behandlungsvertrag ab. Die Praxis kann mit meiner ausdrücklichen oder konkludenten Zustimmung Leistungen 

im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durchführen. Für das Honorar gilt die amtliche Gebührenordnung für 

Ärzte (GOÄ), die in den Praxisräumlichkeiten eingesehen werden kann.  

 

Hiermit teile ich mit, dass 

o ich in der nachfolgenden Versicherung privat versichert bin _______________________________(Normaltarif) 

 falls abweichend von Normaltarif:  

• -> Standardtarif versichert (bitte Behandlungsausweis vorlegen). 

• -> Basistarif versichert (bitte Behandlungsausweis vorlegen). 

o ich Selbstzahler bin. 

Besonderer Hinweis: 

Mit meiner Unterschrift auf diesem Behandlungsvertrag stimme ich zu, die entstandenen Kosten für die Leistungen 

selber zu zahlen, unabhängig von der Kostenerstattung einer Versicherung oder Beihilfe. Die Vergütung des Arztes 

bemisst sich nach dem 1,0 bis 3,5 fachen Satz der GOÄ. Ausschlaggebend für die nach billigem Ermessen 

festzusetzenden Gebühren sind u.a. die Schwierigkeit und der Zeitaufwand der einzelnen Leistungen, sowie die 

besonderen Umstände bei der Ausführung. Überschreitet die Gebühr den 2,3 fachen Satz, begründet dies der Arzt in 

seiner Liquidation. 

 

Gießen, den      

 

________________________________ 

Unterschrift Patient      Unterschrift Arzt 

 


